
Platzordnung 

   

Um den Ausbildungs- und Übungsbetrieb reibungslos durchführen zu können, sind folgende 
Grundsätze zu beachten und einzuhalten:  

1. Das Befahren des Vereinsgeländes ist nur im Schritttempo erlaubt. Fahrzeuge sind auf den 
vorgesehenen Parkplätzen abzustellen. 

2. Für jeden Hund der den Übungsplatz betritt, muss Impf- und Versicherungsschutz bestehen. 
Es werden nur geimpfte, gesunde und versicherte Hunde zum Training zugelassen. 

3. Es ist dafür Sorge zu tragen, dass die Hunde in regelmäßigen Abständen ausgeführt und mit 
Wasser versorgt werden und im Auto genügend Frischluft haben.                               
Besondere Maßnahmen hat der Hundehalter im Sommer zu treffen. 

4. Vor dem Betreten des Übungsplatzes müssen die Hunde die Möglichkeit haben, sich 
außerhalb des Platzes zu lösen. Verunreinigung sind umgehend zu beseitigen.  

5. Auf dem Hundeplatz gilt eine allgemeine Leinenpflicht. Freies Laufen bzw. Spielphasen 
werden von den Ausbildungs- und Übungsleitern angekündigt.  

6. Für die Dauer des Platzaufenthaltes bleibt der Hundeführer/Besitzer verantwortlicher Halter 
für seinen Hund. Die Teilnahme am Übungs- und Trainingsbetrieb erfolgt auf eigenes Risiko 
und eigene Gefahr! Für Schäden und Unfälle jeglicher Art übernimmt der Verein Hotdogs 
Sauerlacher Hundetreff  keine Verantwortung oder Haftung! Eltern haften für ihre Kinder!  

7. Den Anordnungen der Ausbildungs- und Übungsleitern ist Folge zu leisten. Dies gilt nicht nur 
auf dem Platz, sondern auch bei Trainingseinheiten außerhalb des Geländes.  

8. Läufige Hündinnen dürfen das Übungsgelände nur nach vorheriger Rücksprache mit der 
jeweiligen Kursleitung betreten.  

9. Für Hunde, die unter die Bayerische „Kampfhundeverordnung“ fallen, muss von der 
zuständigen Gemeine/Stadt eine Haltergenehmigung vorgelegt werden. 

10. Das Mitbringen und Anlegen von Stachel- oder Korallenhalsbänder ist auf dem 
Vereinsgelände strengsten untersagt.                                                                                     
Das Mitbringen und Tragen von Strom- und Elektroreizgeräten ist verboten. 

11. An Sportgeräten darf nur im Beisein von Ausbildungs- bzw. Übungsleitern gearbeitet und 
trainiert werden.  

12. Rücksichtsnahme und kameradschaftliches Verhalten untereinander ist erklärtes Ziel. 
Wünsche und Anregungen zur Änderung oder Ergänzung dieser Trainings- und Platzordnung 
sind dem Vorstand direkt vorzutragen.  

13. Für die Dauer des Platzaufenthaltes erkennt jeder Benutzer/Besucher diese Platzordnung an.  

 

Die Vorstandschaft  
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